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Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, 
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die 
Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. 

Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu 
verlesen. 

§5 

Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbetrages und dessen 
Fälligkeit werden durch die Mitgliederversammlung bestimmt. 

§6 

Organe des Vereins 

a) Der Vorstand 

b) Die Mitgliederversammlung 

§7 

Der Vorstand 

Der Vorstand i.s.d. §26 BGB besteht aus 

a)  dem 1. Vorsitzenden 

b)  dem 2. Vorsitzenden 

c) dem Schriftführer 
 

d)  dem Kassenführer 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jeweils zwei Mitglieder des 
Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. 

 

 


